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Bekanntmachungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Satzungsbeschluss
gem. § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekannt
gemacht worden ist. Tag der Bekanntmachung und
somit Tag des Inkrafttretens ist der __________.

Aufstellungsbeschluss

1. Offenlage (TÖB)

1. Offenlage (Bürger)

2. Offenlage (TÖB)

2. Offenlage (Bürger)

Satzungsbeschluss

19.11.2019

11.06.2021 - 16.07.2021

14.06.2021 - 16.07.2021

25.11.2021 -05.01.2022

29.11.2021 -05.01.2022

15.02.2022

Die Planunterlage nach dem Stand vom 22.11.2019
entspricht den Anforderungen des § 1 PlanZV 90
vom 14.06.2021
Verwendetes Koordinatensystem: DHDN/GK

Planstand: 15.02.2022
Projekt-Nr: S-19-059
Bearbeiter: Sch / Rein

Ausfertigungsvermerk:
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes
sowie die zugehörigen planungsrechtlichen
Festsetzungen und die örtlichen Bauvorschriften mit
den hierzu ergangenen Beschlüssen des
Gemeinderates der Gemeinde Merdingen
übereinstimmen.

Merdingen, den________

Bürgermeister
Martin Rupp

Allgemeines Wohngebiet WA (§ 4 BauNVO)WA

Maß der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 16 BauNVO)
GrundflächenzahlGRZ
GeschossflächenzahlGFZ
Zahl der Vollgeschosse als HöchstmaßZ = II

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23 BauNVO)
offene Bauweise, nur Einzelhäuser zulässigE

offene Bauweise, nur Doppelhäuser zulässigD

Baugrenze

Zeichenerklärung
Art der baulichen Nutzung  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-11 BauNVO)

Hauptfirstrichtung (Stellung der baulichen Anlagen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Verkehrsflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
Straßenverkehrsfläche

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
Öffentliche Parkfläche
Verkehrsberuhigter Bereich

Grünflächen  (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Private Grünfläche

Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB)

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Sonstige Darstellungen (keine Festsetzungen)
bestehende Haupt- und Nebengebäude
bestehende Flurstücksgrenzen mit zugehörigen Flurstücksnummern100

vorgeschlagene Flurstücksgrenzen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung oder des Maßes der Nutzung (z.B. § 1 Abs. 4, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Vorschriften nach § 74 LBO
SatteldachSD

Gehweg

Art des Baugebiets
max. Traufhöhe
max. Firsthöhe

max. Gebäudehöhe

Grundflächenzahl
(GRZ)

Art der Gebäude/
Bauweise

max. Zahl Wohnungen
 pro Wohngebäude

Dachform/Dachneidung
(Örtliche Bauvorschrift)

Geschossflächenzahl
(GFZ)

Zahl der Vollgeschosse
als Höchstmaß

Elektrizität

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und Abs. 6 BauGB)
Anpflanzung Bäume

Öffentliche Grünfläche
Zweckbestimmung: Verkehrsbegleitgrün

Schutzhecke

Schutzhecke

Flächen für Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)ST

Wirtschaftsweg

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

maximal zulässige Traufhöhe in mTH
maximal zulässige Firstdehöhe in mFH

Freihaltezone1,0

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für
Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen
Zweckbestimmung: Versickerung Straßenwasserfilter

Nutzungsschablone

V

Verkehrsflächen Höhenlage  (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 3 BauGB)

Höhenpunkte Verkehrsfläche (Achse) in Meter über Normalnull - m ü. NHN194.18

siehe Festsetzungen Bebauungsvorschriften1

maximal zulässige Gebäudehöhe in mGH

PultdachPD Flachdach bzw. flach geneigtes DachFD


